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            Stand: Mai 2020 
 

Leistung 
Mitglieder 

Nichtmitglieder 
KJV BB/SGi L J V  B W / U . S . 

Benutzung KJV Schießstand (Standgeld) **enthalten 0 € 15 € 25 € 

Darin ist enthalten: 

 Benutzung von Laufendem Keiler und Kipphase 

 Bis zu 10, bzw. 15 Schuss (bei DJ-Bestätigung für BW-Forst) je Rotte 

 Donnerstag ist auch 50/100 m Bahn möglich, wenn eine Standaufsicht der KJV anwesend ist 
   (An anderen Tagen bezahlen Nicht-KJV-BB-Mitglieder zusätzlich den SGi Beitrag) 

 Landeskeilernadel / Landesflintennadel 

 Schiessnachweise / Drückjagdbestätigungen (z.B. BW-Forst/Sonstige) 
 Mehrfache Standnutzung wenn von der Schützenanzahl an diesem Termin machbar 

Standgeld Trapstand SGi **enthalten 0 € 5 €* 5 €* 

Standgeld Kugelstand SGi **enthalten 0 € 10 €* 10 €* 

Tontaubenrotte (jagdlich, 15 Stück)  4 €* 7,50 €* 7,50 €* 

Rahmenschuss / Blendenschuss > 10 € > 10 € > 10 € 

Böblinger „Keilersiegel“ (Nadel) **enthalten 0 € 5 € 5 € 

 

* entsprechend der Preisliste der Schützengilde Sindelfingen (SGi) 
** im Mitgliedsbeitrag der Kreisjägervereinigung Böblingen e.V. enthalten (KJV-BB) 
 

Hinweise: 
 

 KJV-BB und LJV Mitglieder haben sich bei der 
Schiessaufsicht durch die LJV Servicekarte 

unaufgefordert auszuweisen 
 

 Als Mitglieder zählen Erst-, Ehren-, Förder-, Familien-, 
sowie Zweitmitglieder der KJV-BB (Zeile Mitglied in:) 
 

 Aus Haftungs- bzw. Versicherungsgründen sind nur 
Schützen mit gültigem Jagdschein, einem 
Schützenausweis oder entsprechender 
Zusatzversicherung zugelassen 

 

 Für Defekte am laufenden Keiler, z.B. durch Treffer in die Elektronik verursacht, haftet der 
Schütze im vollen Umfang. Diese sind ggf. durch die Jagdhaftpflichtversicherung gedeckt 
 

 Leihwaffen (Überlassung nur für KJV-BB Vereinsmitglieder) kostenlos, jedoch nach vorheriger 
Absprache und Munitionskauf gegen Bezahlung 
 

 Die Beträge sind vor der Standbenutzung in bar zu entrichten 
 

 Standgeld von Nichtmitgliedern kann auf dem Mitgliedschaftsantrag quittiert werden, diese 
erhalten dann bei Mitgliedschaft eine entsprechend reduzierte Abbuchung. 


